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INHALTSVERZEICHNIS: 
 

 
 

• Flurreinigung  

• Straßenkehrung 

• Baum- & Strauchschnitt 

• Osterfeuer 2024 - Information 

• Stellenausschreibung -  

„Badeaufsicht und Kassa“ 

• Veranstaltungen im Frühling  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

  



 
 

„SAUBER IN DEN FRÜHLING“ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Die Feuerwehren Burg, Hannersdorf und Woppendorf führen  
 

am Samstag, dem 30.03.2024, 
 

eine Flurreinigungsaktion durch.  
 

Treffpunkt: um 8:30 Uhr 
 

- Feuerwehrhaus Burg  
- Feuerwehrhaus Hannersdorf  
-Feuerwehrhaus Woppendorf 

 
Freiwillige Helfer sind herzlichst willkommen.  

Jede helfende Hand wird benötigt! 
 

 

 

 
 

 
 

 
Hinweis: Handschuhe sind empfehlenswert! 

   Auf zahlreiche Teilnahme 
der Umwelt zuliebe 

freuen sich 
die 

Ortsfeuerwehrkommandanten 
 

 



 
 

Straßenkehrung 

Anfang April wird ein Straßenreinigungsdienst den Splitt von den Straßen und Plätzen 
der Gemeinde entfernen. Daher ersuchen wir Sie, den Splitt und den Schmutz von 
den Gehsteigen, Grünflächen und Straßenrändern auf die Straße zu kehren, damit die 
Kehrmaschine das Streugut aufnehmen kann. 

An alle Autobesitzer ergeht das Ersuchen, in diesen Tagen die Autos nicht auf 

öffentlichen Flächen abzustellen. 

 

Wir danken für Ihre Mithilfe! 

 

 

 

Der Frühling lässt alles blühen und die Gartenarbeit beginnt. Deshalb möchten wir 
wieder auf das Zwischenlager für Baum- und Strauchschnitt in Burg (hinter dem 

Badesee) hinweisen. 
 

ZWISCHENLAGER FÜR  
BAUM- UND STRAUCHSCHNITT 

 

Information: Die Anlage ist versperrt. Der Schlüssel kann während der Amtsstunden 

im Gemeindeamt Hannersdorf abgeholt werden.  

Angeliefert darf ausschließlich Baum- und Strauchschnitt (Trockenfraktion mit nur 

geringem Laubanteil) werden. Strauchschnitt - Holz kleiner als 6 cm; Baumschnitt - 

Holz größer als 6 cm. Die Anlage ist nach dem Verlassen wieder zu versperren! 

Verboten:   Grasschnitt, Laub, Obstabfälle, Blumenschnitt, … 

 

 



 
 

 
Amt der Burgenländischen Landesregierung ● Referat Naturschutzrecht  

 

INFORMATIONSBLATT: OSTERFEUER 2024 
 

Im Burgenland ist das Entfachen von Feuern im Rahmen von Brauchtumsveranstaltungen unter 
bestimmten Voraussetzungen zulässig (vgl. § 1 Abs. 2 Z 1 und § 2 Burgenländische 
Verbrennungsverbots-Ausnahme-Verordnung - Bgld. VVAV, LGBl. Nr. 28/2011 iVm § 3 Abs. 4 Z 3 
Bundesluftreinhaltegesetz - BLRG, BGBl. I Nr. 137/2002, idgF):  
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Zeitlicher Rahmen  
 

Erlaubt sind Osterfeuer am Abend und in der Nacht vom  
 

a) Karfreitag auf Karsamstag oder  

b) Karsamstag auf Ostersonntag oder  

c) Ostersonntag auf Ostermontag.  
 

Die Feuer dürfen auch jeweils am Wochenende vor und am Wochenende nach den oben 
angeführten Terminen abgebrannt werden. 
 

II. Öffentlichkeit  
 

Brauchtumsveranstaltungen wie zB Osterfeuer müssen allgemein zugänglich sein.  
Das Abbrennen von Materialien im eigenen, privaten Garten stellt jedenfalls kein Osterfeuer dar, 
selbst wenn dies zur Osterzeit (siehe I.) erfolgt. Solche Feuer sind absolut verboten (vgl. auch § 3 
Abs. 1 Bundesluftreinhaltegesetz - BLRG, BGBl. I Nr. 137/2002, idgF). 
 

III. Zulässige Materialien  
 

Brauchtumsfeuer dürfen ausschließlich mit trockenen biogenen nicht beschichteten und nicht 
lackierten Materialien beschickt werden. Das Verbrennen von nicht biogenen Materialen wie 
behandeltem (zB lackiertem) Holz bis hin zu Müll ist absolut verboten.  
Frischer Grünschnitt wie Äste, Laub und Gehölz gehören auf die Grünschnittdeponie oder 
gehäckselt und kompostiert. Bauabfall und anderer Müll sind beim örtlichen Sammelzentrum 
abzuliefern oder in den dafür vorgesehenen Sammelbehältern zu entsorgen.  
 

IV. Sicherheitsvorkehrungen  
 

Während des Abbrennens muss eine geeignete, zumindest volljährige Aufsichtsperson dauernd 
anwesend sein, welche für die Einhaltung der nachfolgend aufgezählten Sicherheitsvorkehrungen 
verantwortlich ist.  
 

WICHTIG: 
→ Ab einer Windgeschwindigkeit von 20 km/h (mäßiger Wind; Zweige bewegen sich, loses Papier 
wird vom Boden gehoben) ist das Abbrennen verboten.  

→ Es ist darauf zu achten, dass sich das Feuer mindestens in einem Abstand von 25 m zu 
benachbarten Gebäuden befindet.  

→ Zum Entzünden des Feuers dürfen nur zugelassene Anzündhilfen verwendet werden. Die 
Verwendung von leicht flüchtigen oder wassergefährdenden Stoffen wie zB Diesel- oder Heizöl, 

Altöl, Alkohol, Benzin oder Spiritus als Brandbeschleuniger zum Entzünden oder zur 
Aufrechterhaltung des Feuers ist verboten.  
 

Bitte beachten:  

• wann 

• wo 

• was 
             wird verbrannt? 



 
 

 
 
 

BADEAUFSICHT UND KASSA 
 
 
 
 
 

Wir suchen für unser „NA-BA-BU“ Naturbadeparadies Burg 
einen / eine Bademeister/in für die Sommermonate Juli und August.  

 
Ebenfalls wird auch ein / eine Mitarbeiter/in für die Kassa für den 

Monat August gesucht. 
 
Solltet Ihr Interesse haben, meldet Euch bitte unverzüglich am Gemeindeamt.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Bürgermeister und die Mitarbeiter der Gemeinde  

Hannersdorf, Burg und Woppendorf wünschen Euch allen 

ein wunderschönes Osterfest mit viel Sonnenschein, 

schönen Momenten und reichlich bunten Ostereiern.  

Genießt die Feiertage im Kreise der Familie. 

 

 



 
 

 
 

VERANSTALTUNGEN IM FRÜHLING  
 
 

15.03. – 17.03.2024 Buschenschank am „Hannersberg“ 

22.03.2024 Osterschnapsen SPÖ Burg-Hannersdorf-Woppendorf 

22.03. – 26.03.2024 Buschenschank Familie Wagner, Königsberg 

30.03.2024 Flurreinigungsaktion in allen 3 Ortsteilen  

31.03. & 01.04.2024 Osterbrunch am  „Hannersberg“ 

21.04.2024 Frühlingsfest Volkspartei Hannersdorf-Burg-Woppendorf 

26.04.2024 Maibaumaufstellen SPÖ Burg-Hannersdorf-Woppendorf 

28.04.2024 Maibaumaufstellen Woppendorf  

01.05.2024 Staatsfeiertagsbrunch Hannersberg  

04.05.2024 Muttertagsfeier der Gemeinde Hannersdorf  

09.05.2024  Kirtag FF Hannersdorf  

12.05.2024 Muttertagsbrunch am „Hannersberg“ 

17.05. & 19.05.2024 Strandfest FF Burg 
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